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Soziale Unterstützung durch Ehrenamtliche im Strafvollzug

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund erheblicher psychischer Symptombelastungen von Inhaftierten
und dem Wissen um die protektive Wirkung von sozialer Unterstützung beschäftigt
sich dieser Beitrag mit Zusammenhängen zwischen der psychischen Symptombelas-
tung von Inhaftierten und der sozialen Unterstützung durch die bisher kaum berück-
sichtigte Personengruppe der Ehrenamtlichen im Vollzug. Hierzu wurden fragenbo-
genbasiert Berliner Inhaftierte untersucht, die im Erhebungszeitraum durch Ehrenamt-
liche (sogenannte Vollzughelfer/-innen) begleitet wurden. Die resultierenden Befunde
(generelle Zufriedenheit der Inhaftierten mit diesem Engagement, Unterschiede in der
Unterstützungsform im Vergleich zu typischen Besuchenden sowie Zusammenhänge
mit der psychischen Symptombelastung) werden mit Bezug zum aktuellen For-
schungsstand kritisch diskutiert und Implikationen für die strafvollzugliche Praxis ab-
geleitet.
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Abstract

There is a large body of evidence indicating that incarceration can cause severe psycho-
logical impairments. At the same time, studies have repeatedly shown that social sup-
port works as a protective factor that can buffer negative effects. Drawing on this re-
search, the present study analyses the relationship between prisoners’ mental health
and the social support they received. In particular, the study focuses on social support
provided by volunteers to the prison service and by family and friends. Prisoners
based in Berlin who were attended by volunteers answered a questionnaire. The results
indicate a general satisfaction of the prisoners with their volunteers. Further, the type
of social support provided by volunteers differed in form and content from the typical
visitor. Most importantly, social support provided by volunteers moderated the rela-
tionship between stress and aggressive and hostile affect. Results are discussed with re-
spect to the theoretical background and practical implications for the prison service.
Keywords: Prison service, volunteers, social support
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Einleitung und Hintergrund

Das Recht auf einen Lebensstandard, der die eigene Gesundheit und das eigene Wohl
gewährleistet, ist ein universelles Anliegen der Menschheit. Daher bildet es eine Kern-
forderung der Universal Declaration of Human Rights (Artikel 25), welche am 10. De-
zember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen als Resolution 217
A (III) verabschiedet wurde (vgl. United Nations Department of Public Information,
2008). Obwohl sich aus besagter Resolution noch keine rechtlichen Verpflichtungen
für die Mitgliedsstaaten ableiten lassen, ergibt sich aus ihr doch ein gewichtiger morali-
scher Anspruch, den auch die Bundesrepublik Deutschland an sich richten sollte. In
Folge ist es unabdingbar, dass insbesondere alle staatlichen Institutionen für die Ge-
sundheit und das Wohl der ihnen anvertrauten Personen Sorge tragen.

Psychische Gesundheit im Strafvollzug

Laut Statistischem Bundesamt (2014) waren zum Stichtag am 31. März 2013 insgesamt
56.149 Menschen in deutschen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Im Hinblick auf
diese Personengruppe der Inhaftierten konnte gezeigt werden (u. a. Dudeck et al.,
2009), dass deren psychische Gesundheit erheblich vermindert ist und sowohl klinisch-
psychiatrische Störungen als auch Persönlichkeitsstörungen gehäuft auftreten. Trotz
erheblicher Differenzen in den Prävalenzabschätzungen von Einzelstudien zeigen sich
in Übersichtsarbeiten konsistent erhöhte Verbreitungsraten speziell für psychotische
Störungen, Depressionen, Störungen durch Substanzmissbrauch und Persönlichkeits-
störungen (u. a. Fazel & Seewald, 2012). Ergänzend sei zudem auf Befunde verwiesen,
die die psychische Symptombelastung von Inhaftierten mittels des Einsatzes der Sym-
ptomcheckliste SCL-90-R (Franke, 2002) auch im subklinischen Spektrum erfassen
(siehe Tabelle 1). Es zeigt sich dabei übereinstimmend in allen Subskalen (Skalenbreite:
0 – 4) eine um den Faktor 2 bis 3 erhöhte psychische Symptombelastung der Inhaftier-
ten im Vergleich zur Normalpopulation. Verrechnet man in diesem Zusammenhang die
Ergebnisse der Einzelstudien unter Wichtung anhand der Stichprobengröße, kommt
man beim Gesamtwert (Global Severity Index) auf eine um den Faktor 2.44 erhöhte
Psychopathologie. Die größten Belastungen im Vergleich zur Eichstichprobe zeigen
sich in den Skalen Psychotizismus (erhöht um den Faktor = 3.01), Depressivität (Fak-
tor = 2.84) und Ängstlichkeit (Faktor = 2.67), wobei die absolut stärksten Belastungen
in den Bereichen der Depressivität (x̅  = 0.94) und des Paranoiden Denkens (x̅  = 0.94)
zu verzeichnen sind.
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Psychopathologie von Inhaftierten im Vergleich zur Eichstichprobe für die
männliche Bevölkerung in Deutschland

Studie Dudeck et al.
(2009)

Schönfeld et
al. (2006)

Blocher, Hen-
kel, Ziegler &
Rösler (2001)

Eichstichprobe:
Hessel, Schumacher,

Geyer & Brähler (2001)

Stichprobengröße N = 102 N = 76 N = 239 N = 933

Altersdurchschnitt 31.2
(± 9.01)

34.1
(± 10.6)

34.5
(± 9.6)

44.51
(± 16.7)

Somatisierung .55 (±.60) .80 (±.83) .76 (±.63) .38 (±.41)

Zwanghaftigkeit .72 (±.69) .83 (±.73) .67 (±.67) .38 (±.42)

Unsicherheit im Sozial-
kontakt

.63 (±.62) .82 (±.75) .74 (±.68) .34 (±.42)

Depressivität .83 (±.70) .98 (±.76) .97 (±.78) .33 (±.41)

Ängstlichkeit .66 (±.71) .68 (±.70) .71 (±.77) .25 (±.36)

Aggressivität / Feindselig-
keit

.52 (±.58) .66 (±.70) .69 (±.78) .28 (±.39)

Phobische Angst .28 (±.54) .29 (±.49) .34 (±.52) .14 (±.27)

Paranoides Denken .76 (±.65) .99 (±.77) 1.00 (±.82) .40 (±.51)

Psychotizismus .47 (±.57) .52 (±.61) .58 (±.65) .18 (±.32)

Gesamtwert
Global Severity Index

.64 (±.56) .77 (±.60) .76 (±.63) .30 (±.33)

Hinsichtlich der Folgen, die aus der verstärkten psychischen Symptombelastung der
Inhaftierten erwachsen, ließen sich Befunde in drei Domänen feststellen. Zunächst
führen psychische Störungen in der Regel zu einer erheblichen Minderung der allge-
meinen Lebensqualität (Richter, Berger & Reker, 2008), was in Kombination mit deren
genereller Abnahme in Konsequenz einer Inhaftierung (Moser, 2013) zu einem Zu-
stand hohen subjektiven Leidens führen kann. Der zweite Bereich umfasst das vollzu-
gliche Verhalten. Brandt (2012) führt in ihrem Literaturreview aus, dass die Lebensum-
gebung des Strafvollzuges bei psychisch Erkrankten zu besonders großen Schwierig-
keiten führt. Es ließ sich dabei feststellen, dass es durch psychisch beeinträchtigte Ge-
fangene häufiger zu Regelverstößen kommt und dass gegen jene in der Folge auch häu-
figer Disziplinarmaßnahmen verhängt werden. Daher erscheint es nachvollziehbar,
dass psychisch beeinträchtigte Inhaftierte über geringere Chancen auf Lockerungs-
maßnahmen und vorzeitige Entlassungen verfügen, was wiederum die Prävalenz psy-
chisch erkrankter Personen im Strafvollzug erhöht (Konrad, 2006). Abschließend legen
mehrere Befunde eine erhöhte Rückfallgefahr für das Begehen neuer Straftaten bei In-
haftierten mit unbehandelten psychischen Erkrankungen nahe (Brandt, 2012).

Bei der Frage nach den Ursachen der erhöhten Prävalenzen sind unterschiedliche
und sich dabei nicht ausschließende Gründe anzunehmen. Zunächst ist denkbar, dass
die psychischen Beeinträchtigungen bereits vor der Inhaftierung gehäuft vorlagen

Tabelle 1:
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(siehe Lamb & Weinberger, 1998). Denn sofern diese nicht im unmittelbaren Zusam-
menhang zur Straftat standen und somit nicht zu einer Verminderung der Schuldfähig-
keit führten, ergibt sich aus ihnen allenfalls selten eine Unterbringung im Maßregel-
vollzug (Kopp et al., 2011). Eine zweite nicht unwesentliche Einflussvariable auf die
psychische Befindlichkeit stellen Erfahrungen psychischer und physischer Gewalt im
Haftalltag dar. Anonyme Befragungen von Inhaftierten sowie Aktenanalysen weisen
darauf hin, dass zwischen 19% und 45% der Inhaftierten innerhalb eines Jahres mit
Gewalterfahrungen unterschiedlichster Art konfrontiert sind (z.B. Bieneck, 2012; Ire-
land, 2002). Das Spektrum der Erfahrungen reicht hierbei von verbalen Beleidigungen
bis hin zu körperlichen Übergriffen. Entsprechend berichten die Betroffenen in der
Folge auch von erheblichen Beeinträchtigungen, zum Beispiel Depression/Niederge-
schlagenheit, starken Gefühlen der Angst oder auch Schlafstörungen (vgl. Bieneck,
2012). Schließlich kann auch die Haft als solche psychische Beeinträchtigungen hervor-
rufen (Kopp et al., 2011), wobei insbesondere auf das erhöhte Stresserleben von Inhaf-
tierten als ursächlicher Faktor verwiesen sei.

Stress im Strafvollzug

Stress stellt ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen sowie dem auf eine Per-
son einwirkenden Druck auf der einen Seite und dem Wissen, den Fähigkeiten sowie
den Ressourcen der Person auf der anderen Seite dar (Leka, Griffiths & Cox, 2003).
Wie bereits Holmes und Rahe (1967) aufzeigen konnten, ist eine Inhaftierung dabei ein
Lebensereignis, bei dem von einem besonders eklatanten Missverhältnis zwischen den
eigenen Ressourcen und den resultierenden Anforderungen ausgegangen werden muss.
Das entstehende Akkommodationserfordernis und folglich auch das Stresserleben er-
scheinen dabei vergleichbar zu dem Tod eines engen Familienmitglieds. Allerdings lässt
sich bei der Betrachtung des Zusammenhangs von Stressoren und Stressreaktionen
feststellen, dass zwischen beiden keine starre Verknüpfung besteht. Vielmehr kann das
Auftreten einer Gruppe von Stressoren bei einer Person zu massiven Stressreaktionen
führen, während die gleiche Kombination und Intensität an Stressreizen bei anderen
Personen zu keinerlei oder erheblich geringeren Beanspruchungen führt (u. a. Goh &
Agius, 2010). Ursächlich hierfür ist der bereits von Leka et al. (2003) in ihrer Stressde-
finition festgehaltene Umstand, dass das Auftreten der Stressreaktion nicht nur vom
Ausmaß des Stressors, sondern auch von den personellen und sozialen Ressourcen der
Person abhängig ist. Die vorliegende Untersuchung fokussiert daher die wahrgenom-
mene soziale Unterstützung als eine diesbezüglich protektive Variable.

Soziale Unterstützung

Unter dem Konstrukt der wahrgenommenen sozialen Unterstützung versteht man die
Erwartung bzw. das Empfinden einer Person, im Bedarfsfall Hilfestellungen durch an-
dere Personen zu erhalten. Sie lässt sich dabei in drei Formen untergliedern, je nach-

1.2.
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dem wie die Unterstützenden erlebte oder antizipierte Belastungen aufseiten der Emp-
fangenden zu mildern versuchen. Die erste Art wird als informationsbezogene Unter-
stützung bezeichnet und umfasst beispielsweise gute Ratschläge. Instrumentelle Unter-
stützung meint in Abgrenzung dazu das direkte Tätigwerden der Unterstützenden zur
Behebung von Problemen, die bereits auf den Empfängern bzw. Empfängerinnen las-
ten oder unmittelbar auf sie zukommen (z. B. Bereitstellung von Geld zur Überbrü-
ckung finanzieller Engpässe). Die letzte Variante bildet schließlich die emotionale Un-
terstützung durch Trösten oder Vermitteln des Gefühls, nicht allein zu sein (Kienle et
al., 2006).

Im Strafvollzugskontext ließen sich international wiederholt protektive Auswirkun-
gen von erlebter sozialer Unterstützung auf verschiedene relevante Problembereiche
nachweisen. Mit Blick auf die gesundheitsförderliche Wirkung konnten beispielsweise
Asberg und Renk (2014) aufzeigen, dass hohe wahrgenommene Unterstützung negativ
mit dem Vorliegen von Depressionen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungs-
störungen und manifester Hoffnungslosigkeit bei Gefangenen korreliert. Zur Betrach-
tung wahrgenommener sozialer Unterstützung in deutschen Vollzugsanstalten emp-
fiehlt sich vor allem eine Beschäftigung mit den Ergebnissen von Hosser (2001), die
mit ihrer Untersuchung in fünf norddeutschen Jugendstrafvollzugsanstalten feststellen
konnte, dass Inhaftierte generell ein hohes Maß an wahrgenommener Unterstützung
erleben, welche dabei mit allen erfassten Befindlichkeitsindikatoren (Depression,
Angst, Wohlbefinden und Selbstwert) in Beziehung steht. Als Unterstützungsgebende
erwiesen sich hier vorrangig die eigenen Eltern (insbesondere die Mütter), welche ge-
meinsam mit den Lebensgefährtinnen der Inhaftierten auch den typischen Besuch
während der Haft darstellten. Bei der Art der erhaltenen Hilfe zeigte sich, dass diese
typischen Besucher/-innen primär als Quellen emotionaler Unterstützung, gefolgt von
instrumenteller Unterstützung, angesehen wurden (Hosser, 2001). In Konsequenz war
die Anzahl der Personen, die eher informationsbezogene (im Vergleich zur emotiona-
len und instrumentellen) Unterstützung leisteten, am niedrigsten. Dies ist insofern be-
merkenswert, da das Gesamtmaß an wahrgenommener Unterstützung in einem beson-
ders engen Zusammenhang mit dem Erhalt informationeller Unterstützung steht
(Hosser, 2001), womit jene für die Befragten von besonderer Relevanz zu sein scheint.

Die Frage nach dem genauen Wirkzusammenhang zwischen wahrgenommener so-
zialer Unterstützung und der psychischen Befindlichkeit wird gegenwärtig intensiv
diskutiert. Das Puffermodell geht davon aus, dass soziale Unterstützung als Moderator
einen gesundheitsfördernden Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Stress und der
entstehenden Gesundheitsbelastung ausübt, indem es die Stresswirkung abmildert
(Kienle et al., 2006). Im Gegensatz dazu basiert das Haupteffektmodell auf der Annah-
me, dass soziale Unterstützung das Gesundheitsverhalten unmittelbar positiv beein-
flusst und somit unabhängig vom Stresserleben zu einer Verbesserung des physischen
und psychischen Gesundheitszustandes führt (Kienle et al., 2006). Aufklärung zu der
Frage, welchem Modell ggf. der Vorzug zu geben ist, bringt ein vielzitiertes Review
von Cohen und Wills (1985). Die Autoren kommen in ihrer Übersichtsarbeit zu dem
Schluss, dass soziale Unterstützung – operationalisiert durch das Ausmaß der wahrge-
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nommenen sozialen Unterstützung – als Puffer den Zusammenhang zwischen Stresser-
leben und psychischer Symptombelastung moderiert, während ein Haupteffekt beob-
achtbar wird, wenn die Größe des sozialen Netzwerkes als Prädiktor dient. Da sich
der vorliegende Beitrag der Forschungsfrage widmet, ob die wahrgenommene soziale
Unterstützung durch Ehrenamtliche in einem Zusammenhang zur psychischen Sym-
ptombelastung von Inhaftierten steht, sollte also im Fall eines tatsächlichen protekti-
ven Effektes vorrangig eine abmildernde Moderation des Zusammenhanges zwischen
Stress und psychischer Symptombelastung auftreten.

Ehrenamtliche im Strafvollzug

Die bisherige gesetzliche Verankerung der Einbindung von Ehrenamtlichen findet sich
in der Zusammenarbeitsverpflichtung von Vollzugsbehörden mit Personen und Verei-
nen, die einen positiven Einfluss auf die Wiedereingliederung der Gefangenen nehmen
(§ 154 StVollzG; vgl. Laubenthal, 2011). Für jene Freiwilligen (auch als Vollzugshel-
fer/-innen bezeichnet) ergeben sich dabei eine Reihe an Rechten und Pflichten, die je-
weils in landesspezifischen Verwaltungsvorschriften festgelegt sind (Feest, 2014). Zu-
nächst haben Ehrenamtliche ein Recht auf Zugang zu den ihnen zugewiesenen Inhaf-
tierten in Form von Besuchen und anderen Möglichkeiten der Kommunikation, da der
persönliche Kontakt das Kernelement der Tätigkeit dieser externen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter darstellt. Im Zuge der Kooperationspflicht des Justizvollzugs sollten
den Ehrenamtlichen ebenso Informationen zum Inhaftierten (dessen Einwilligung vor-
ausgesetzt) zur Verfügung gestellt werden (Feest, 2014). Außerdem sollen sie gemäß
§ 159 StVollzG auch an den Vollzugsplanungen für die betreuten Inhaftierten beteiligt
werden. Auf der anderen Seite sind Ehrenamtliche aber auch zur Kooperation mit den
Anstalten verpflichtet, wobei sich diese Obliegenheit primär auf das Befolgen von Wei-
sungen der Vollzugsbediensteten zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung
bezieht (Feest, 2014). Abschließend sei noch eine spezifische Verwaltungsvorschrift im
Land Berlin genannt (als Berliner Regelung bezeichnet), wonach Ehrenamtliche ange-
wiesen sind, keinerlei materielle Güter an Inhaftierte auszuhändigen. Ausnahmen kön-
nen in Einzelfällen lediglich benötigte Arbeitsmaterialien darstellen, die im Vorfeld je-
doch die ausdrückliche Zustimmung der Vollzugsanstalten erfordern (Jost, 2002).

Die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit der Ehrenamtlichen stellt ein breites Spek-
trum dar und reicht von Briefwechseln über diverse Gruppenangebote bis hin zu re-
gelmäßigen Einzelgesprächen oder der Unterstützung von Maßnahmen im Zuge von
Entlassungsvorbereitungen (Theissen, 1990). Dies ist insofern wenig überraschend, da
auch die Gruppe der ehrenamtlich Tätigen (zum Beispiel bezogen auf Alter, Ge-
schlecht, beruflichen Hintergrund, Familienstand und Anbindung an einen bei der Tä-
tigkeit betreuenden Verein) sehr heterogen ausfällt (u. a. Lehmann & Greve, 2002).
Große Übereinstimmung besteht hingegen in der Motivation für das ehrenamtliche
Engagement, welches vorrangig in der Schaffung eines Kontaktes zur Außenwelt für
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den Inhaftierten und in der Abmilderung von potenziell schädlichen Folgen des Frei-
heitsentzugs gesehen wird (Lehmann & Möller, 2005).

Zur Beurteilung des Nutzens des ehrenamtlichen Engagements sind verschiedene
Ansätze möglich, die sich jeweils auf ihre Art als zielführend erweisen. Zunächst lässt
sich sagen, dass die Zufriedenheit der Ehrenamtlichen mit ihrer Tätigkeit in der Regel
sehr hoch ist (vgl. u. a. Lehmann & Möller, 2005), nur ein kleiner Teil der Freiwilligen
scheint unsicher zu sein, ob und inwieweit die eigene Arbeit erfolgreich ist. Diese gute
Bewertung wird im Übrigen von der überwiegenden Anzahl der Vollzugsbehörden ge-
teilt. Rund drei Viertel von befragten Vertretern bzw. Vertreterinnen der Justizvoll-
zugsanstalten sehen in den Ehrenamtlichen einen unverzichtbaren Bestandteil des Be-
handlungsvollzuges (Theissen, 1990). Allerdings wurde bisher kaum die Zufriedenheit
der Inhaftierten mit der Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen erfasst. Zu dieser Frage liegt lediglich eine qualitative Untersuchung von Cy-
rus (1982) vor, in der neben sieben Bediensteten und 24 Ehrenamtlichen auch 15 ju-
gendliche Inhaftierte mittels narrativer Interviews befragt wurden. Dabei gab die
Mehrheit der befragten Inhaftierten trotz berichteter Unterschiede in der inhaltlichen
Ausgestaltung des Engagements und in der erlebten Beziehung an, insgesamt über die
geleistete Unterstützung durch die Ehrenamtlichen froh zu sein.

Empirische Untersuchungen zu den Zusammenhängen zwischen dem Einsatz von
Ehrenamtlichen im Justizvollzug und anderweitigen personenbezogenen Aspekten der
Inhaftierten (z. B. die psychische Gesundheit, die Häufigkeit der Verhängung von Dis-
ziplinarmaßnahmen oder die spätere Rückfälligkeit), die eine Abschätzung der Effekti-
vität diese Engagements erlauben, lassen sich in der Literatur bisher nicht finden.

Fragestellungen

Basierend auf den dargestellten empirischen Erkenntnissen lassen sich hinsichtlich der
wahrgenommenen sozialen Unterstützung, die Inhaftierte durch Ehrenamtliche erfah-
ren, mehrere Fragestellungen ableiten. Zunächst gilt es zu untersuchen, in welchem
Ausmaß Inhaftierte durch begleitende Ehrenamtliche soziale Unterstützung erfahren
und wie zufrieden sie mit dieser Form der Hilfestellung sind. Dabei scheint im Speziel-
len interessant, ob Ehrenamtliche das Bedürfnis der Inhaftierten nach informationsbe-
zogener Unterstützung zu befriedigen vermögen und ob sie somit eine wertvolle Er-
gänzung zu den sonst typischen sozialen Unterstützenden (Eltern, Partner/-innen und
Freunde/Freundinnen) darstellen. Schließlich soll untersucht werden, ob die soziale
Unterstützung, die die Inhaftierten durch die Ehrenamtlichen wahrnehmen, in einem
Zusammenhang mit einer erhöhten psychischen Symptombelastung steht. Sollten hier-
bei abmildernde Einflüsse des ehrenamtlichen Engagements auf die Beziehung zwi-
schen dem Stresserleben der Inhaftierten und ihrer Psychopathologie festgestellt wer-
den können, wäre dies nicht nur ein weiterer Beleg für die generelle Wirksamkeit von
sozialer Unterstützung, sondern ein deutlicher Hinweis auf den wichtigen Stellenwert
ehrenamtlichen Engagements in der strafvollzuglichen Praxis.

1.5
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Methodik

Erhebungsinstrumente

Der eingesetzte Fragebogen umfasste insgesamt 91 Items. Deren Bearbeitung erforder-
te ca. 20 bis 25 Minuten. Hierbei wurde allen geschlossenen Items das gleiche vierstufi-
ge Antwortformat zugrunde gelegt, um die Bearbeitung zu erleichtern und somit den
häufig eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten von Strafgefangenen angemessen Rech-
nung zu tragen (vgl. Purzner, 2011). Um dennoch eine Vergleichbarkeit der eigenen Er-
gebnisse mit bisherigen Befunden sicherzustellen, erfolgte im Zuge der Berechnung der
Skalenwerte eine lineare Transformation auf die ursprüngliche Breite der einzelnen
Skalen. Insgesamt wurden Informationen zu fünf verschiedenen Inhaltsbereichen er-
fasst (siehe Tabelle 2).

Eingesetzte Erhebungsinstrumente

Inhalts-
bereich

Verwendete Skala
(Autoren)

Subskalen n Items Original
Skalen-
breite

Beispielitem

Stresserleben

deutsche Version
des Perceived
Stress Questionn-
aire (Fliege et al.,
2005)

 20
0 – 1
„fast nie“ bis
„meistens“

„Ich fühle mich ausge-
ruht.“

Psychische
Symptombe-
lastung

SCL-90-R von
Franke (2002)

§ Depressivität
§ Ängstlichkeit
§ Aggressivität/

Feindseligkeit

29

0 – 4
„überhaupt
nicht“
bis
„sehr stark“

„Wie sehr litten Sie in
den vergangenen sie-
ben Tagen unter Ner-
vosität oder innerem
Zittern?“

Wahrgenom-
mene soziale
Unterstützung
durch Ehren-
amtliche

Adaption des Fra-
gebogens zur so-
zialen Unterstüt-
zung (im Original
von Sommer &
Fydrich, 1989)
von Hosser (2001)

§ emotionale Un-
terstützung

§ instrumentelle
Unterstützung

§ informations-be-
zogene Unter-
stützung

15

1 – 4
„viel zu
wenig“
bis
„so viel ich
will“

„Mein Vollzugshelfer
hält zu mir, auch wenn
ich Fehler mache.“

Wahrgenom-
mene soziale
Unterstützung
durch typische
Besucher

Adaption des Fra-
gebogens zur so-
zialen Unterstüt-
zung (im Original
von Sommer &
Fydrich, 1989)
von Hosser (2001)

§ emotionale Un-
terstützung

§ instrumentelle
Unterstützung

§ informationsbe-
zogene Unter-
stützung

15

1 – 4
„viel zu
wenig“
bis
„so viel ich
will“

„Mein ‚typischer Be-
sucher’ hält zu mir,
auch wenn ich Fehler
mache.“

Ausgestaltung
des Ehrenamt-
engagements

Eigenentwicklung

§ erlebte Beziehung
zum Ehren-amtli-
chen

§ inhaltliche Ausge-
staltung

§ Häufigkeit des
Kontaktes

12

1 – 4
„trifft gar
nicht zu“
bis
„trifft zu“

„Ich bespreche mit
meinem Vollzugshel-
fer, wenn ich mich
schlecht fühle.“

2.

2.1.

Tabelle 2:
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Zusätzlich wurden noch demografische Angaben zur Person (u.a. Alter, Familienstand,
Schul-/ Bildungsabschluss, Anzahl der Freunde), Daten zur aktuellen Inhaftierung
(Anlassdelikt, Haftdauer, Ausgänge) sowie Angaben zum typischen Besucher erfasst.

Der Fragebogen (mit verschließbarem Umschlag) wurde im Anschluss an eine allge-
meine Informationsveranstaltung zu dem Forschungsvorhaben an interessierte Inhaf-
tierte ausgehändigt und am folgenden Tag wieder eingesammelt. Die Anonymität der
Teilnehmer wurde durchgängig gewahrt, zu keinem Zeitpunkt hatten Bedienstete der
Vollzugsanstalten Zugriff auf die ausgefüllten Fragebögen.

Stichprobenbeschreibung

Für die vorliegende Untersuchung wurden alle erwachsenen, männlichen Inhaftierten,
die im Erhebungszeitraum (24. Oktober 2013 bis 22. November 2013) eine Freiheits-
strafe im Berliner Regelvollzug verbüßten und zu diesem Zeitpunkt durch Ehrenamtli-
che unterstützt wurden, eingeladen an der Studie mitzuwirken. Von insgesamt 99 in-
frage kommenden Inhaftierten (laut Angaben der Justizvollzugsanstalten) konnten ins-
gesamt 62 Personen für das Forschungsvorhaben gewonnen werden (entspricht einer
Ausschöpfungsquote von knapp 63%). Zwei Studienteilnehmer mussten nachträglich
ausgeschlossen werden, da das Ausmaß der von ihnen unbeantworteten Items ein ak-
zeptables Maß überstieg. Die Stichprobe umfasste somit n = 60 Probanden.

Mit Blick auf die soziodemografischen Aspekte wurde ein Durchschnittsalter der
Befragten von M = 41.7 Jahren ermittelt. Der gegenwärtige Familienstand zeigte sich
uneinheitlich, wobei die Personengruppe ohne aktuelle Partnerschaft mit knapp 80%
die klare Mehrheit ausmachte. Allerdings waren davon 39,6% zu einem früheren Zeit-
punkt bereits mindestens einmal verheiratet. Hinsichtlich des Bildungstandes der
Stichprobe ließ sich erkennen, dass 90% über einen Schulabschluss verfügten. Beim
überwiegenden Teil der Befragten handelte es sich dabei um den Haupt- bzw. Real-
schulabschluss (jeweils 35%). Im Gegensatz dazu fiel der Anteil der Personen ohne be-
ruflichen Abschluss mit 33,3% deutlich höher aus, wobei dennoch die größte Gruppe
einen Ausbildungsabschluss vorweisen konnte (53,3%).

Zum Zeitpunkt der Befragung hatten die Studienteilnehmer eine Haftstrafe von
durchschnittlich sieben Jahren (M = 84.7 Monate, SD = 77.4 Monate) verbüßt. Das ver-
hängte Strafmaß reichte dabei von 27 Monaten bis hin zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe (16 Inhaftierte). Die Anlassdelikte fielen heterogen aus mit einer Häufung bei Se-
xual- und Tötungsdelikten. Im Durchschnitt betrug die vom Gericht verhängte Haft-
strafe 7.3 Jahre (M = 86.5 Monate, SD = 37.5 Monate; ohne Lebenslängliche).

Im Hinblick auf das ehrenamtliche Engagement gab die überwiegende Zahl der Be-
fragten (64,4%) an, von männlichen Vollzugshelfern betreut zu werden. Das Betreu-
ungsverhältnis bestand zum Zeitpunkt der Befragung im Durchschnitt seit 38.9 Mona-
ten bei einer vergleichsweise hohen Standardabweichung von 52.2 Monaten, was auf
erhebliche Unterschiede in der Dauer hindeutet. Dabei trafen die Hälfte der Befragten
die Ehrenamtlichen ca. alle zwei Wochen, bei gut einem Fünftel der Studienteilnehmer

2.2.
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fanden sogar wöchentliche oder noch häufigere Treffen statt. Die Frequenz der Besu-
che durch die typischen Besucher (neben den Ehrenamtlichen) fiel dagegen niedriger
aus. So berichteten 14,1% der befragten Inhaftierten von mindestens wöchentlich statt-
findenden Treffen, 38,6% von Besuchen alle zwei Wochen. Fast die Hälfte der Befrag-
ten (47,3%) traf den typischen Besuch nur einmal pro Monat oder seltener. Insgesamt
ein Fünftel der Gesamtstichprobe erhielt gar keinen regelmäßigen Besuch. Der typi-
sche Besuch verteilte sich auf verschiedene Personengruppen (Lebenspartnerin: 17,4%,
Elternteil: 21,7%, sonstige Verwandte und Freunde: jeweils 30,4%), die Besuchenden
waren dabei etwas häufiger weiblichen Geschlechts (58,9%).

Ergebnisse

Ausmaß psychischer Belastung

Deskriptiv zeigte sich zunächst ein erhebliches Stresserleben der Inhaftierten (M = .47;
SD = .20). Das Ausmaß ist dabei vergleichbar mit dem von Fliege et al. (2005) im klini-
schen Setting gefundenen an einer Stichprobe psychosomatischer Patienten (M = .52;
SD = .18; p  >.10) und liegt somit deutlich höher als bei der Normstichprobe gesunder
Erwachsener (M = .33; SD = .17; p  <.001). Zudem bestand eine deutlich ausgeprägte
psychische Symptombelastung der Inhaftierten in den Bereichen Depression (M = 
 1.35; SD = .81), Ängstlichkeit (M = .72; SD = .65) und Aggressivität bzw. Feindselig-
keit (M = .83; SD = .88). Die Psychopathologie ist dabei in allen betrachteten Dimen-
sionen gegenüber der männlichen Eichstichprobe erhöht (p < .001; vgl. Abbildung 1).
Dieses Stichprobenergebnis reiht sich somit in die bisherigen empirischen Befunde ein,
die eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit bei Gefangenen dokumentieren.

3.

3.1.

198 Gringmuth-Dallmer und Bieneck · Soziale Unterstützung durch Ehrenamtliche 

ORIGINALBEITRÄGE

https://doi.org/10.5771/2365-1083-2015-2-189 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 11.03.2026, 08:33:16. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/2365-1083-2015-2-189


Psychische Symptombelastung der Inhaftierten im Vergleich zur Eich-
stichprobe (Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichung)

Ausgestaltung des ehrenamtlichen Engagements und diesbezügliche Zufriedenheit

Am häufigsten sprachen die Inhaftierten mit den Vollzugshelferinnen und Vollzugshel-
fern über ihr emotionales Befinden (M =  3.39; SD = .87) und über Probleme mit An-
staltsbediensteten (M =  3.38; SD = .93). Vergleichsweise häufig wurden zudem auch
Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Gefangenen (M =  3.22; SD =  1.08) sowie
Alltagsthemen wie zum Beispiel das Wetter (M =  3.00; SD =  1.36) thematisiert. Reli-
giöse Inhalte wurden dagegen nur selten angesprochen (M =  1.42; SD =  1.51).

Mit Blick auf die Ausgestaltung des ehrenamtlichen Engagements lässt sich insge-
samt eine hohe Zufriedenheit der Inhaftierten feststellen (M =  3.58; SD =  1.03). Die
Mehrheit der Befragten berichtete zudem von großem Vertrauen zu den Ehrenamtli-
chen (M =  3.62; SD = .65). Die Ähnlichkeit zu dem unmittelbaren Betreuer/ der un-
mittelbaren Betreuerin wird dabei im Hinblick auf das Alter (M =  1.81; SD =  1.44),
auf die soziale Herkunft (M =  1.60; SD =  1.42) sowie hinsichtlich der Lebenseinstel-
lung (M =  1.76; SD =  1.34) als schwach erlebt.

Unterschiede in der Unterstützung zwischen Ehrenamtlichen und den typischen
Besuchenden

Die Befragten schilderten sowohl hinsichtlich der Ehrenamtlichen als auch in Bezug
auf ihre typischen Besuchenden ein hohes Maß an wahrgenommener sozialer Unter-
stützung. Die aufgeworfenen Fragestellung betreffend, ob Ehrenamtliche sich dabei in

Abbildung 1:

3.2.
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der Art der geleisteten Unterstützung von den anderen Besuchenden unterscheiden,
lässt sich zunächst deskriptiv feststellen, dass von den Vollzugshelferinnen und Voll-
zugshelfern vorrangig informationsbezogene und emotionale und deutlich weniger in-
strumentelle Unterstützung ausgeht. Im Gegensatz dazu bieten die anderen Besuchen-
den in erster Linie emotionale, gefolgt von informationsbezogener und instrumenteller
Unterstützung (vgl. Abbildung 2). Zur Klärung, ob diese ermittelten Unterschiede ein
signifikantes Ausmaß annehmen, wurde der nonparametrische Vorzeichen-Rang-Test
von Wilcoxon als inferenzstatistisches Verfahren angewendet (für parametrische Aus-
wertungsmethoden waren die notwendigen Annahmen der Normalverteilung nicht er-
füllt). Zur Vermeidung einer Alpha-Fehler-Kumulierung wurde zudem eine Bonferro-
ni-Korrektur durchgeführt. Die Analyse erbrachte statistisch bedeutsame Unterschie-
de in Bezug auf die instrumentelle und die informationsbezogene Unterstützung. Aus
Sicht der Inhaftierten leisten die typischen Besuchenden (Familienangehörige, Freun-
de, Partner/ Partnerin etc.) deutlich mehr instrumentelle Unterstützung (Md = 2.13)
als die Ehrenamtlichen (Md = 2.67; z = -2.99, p =.001, r = -.39). Umgekehrt ist das Ver-
hältnis dagegen in Bezug auf die informationsbezogene Unterstützung, die vorrangig
durch die Ehrenamtlichen (Md = 4.00) sichergestellt wird (sonstige Besucherinnen und
Besucher: Md = 3.11, z =  – 3.30, p < .001, r =  -.43). Die berichteten Unterschiede ent-
sprechen dabei mittelstarken Effekten und bleiben trotz Bonferroni-Korrektur signifi-
kant bestehen. Für die emotionale Unterstützung und die Gesamtskala ergaben sich
keine statistisch bedeutsamen Unterschiede (vgl. Abbildung 2).
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Unterschiede in der durch die Inhaftierten empfundenen wahrgenom-
menen sozialen Unterstützung durch Ehrenamtliche und typische Besu-
chende (Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichung)

Zusammenhänge zwischen dem Stresserleben, der von Inhaftierten
wahrgenommenen sozialen Unterstützung durch Ehrenamtliche und der
Psychopathologie

Im Folgenden werden für die drei betrachteten Symptombereiche Stresserleben, wahr-
genommene soziale Unterstützung und psychopathologische Auffälligkeiten stets zwei
Annahmen überprüft. Zunächst wird untersucht, ob die Psychopathologie in einem
Zusammenhang mit dem Stresserleben der Inhaftierten steht. Im zweiten Schritt wird
davon ausgehend ermittelt, ob die wahrgenommene soziale Unterstützung durch die
Ehrenamtlichen den betreffenden Zusammenhang moderiert. Zur Testung dieser Hy-
pothesen wird das Verfahren der hierarchischen Regression angewendet, wobei die
Angaben zur Psychopathologie (Depression, Ängstlichkeit und Aggression/Feindse-
ligkeit) jeweils die Kriterien bilden. Als unabhängige Variable wird im ersten Schritt
stets die zentrierte Stressbelastung aufgenommen, bevor im zweiten Schritt dem Mo-
dell als weitere Prädiktoren die zentrierte Gesamtskala der wahrgenommenen sozialen
Unterstützung durch die Ehrenamtlichen und ein Moderationsterm hinzugefügt wer-
den, wobei letzterer durch das Produkt der zentrierten Angaben zur Stressbelastung

Abbildung 2:

3.4.
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und zur wahrgenommenen Unterstützung durch die Ehrenamtlichen bestimmt wird.
Die Zentrierungen sind hierbei für die Bildung des Moderationsterms notwendig. Zu-
dem sei erwähnt, dass die Voraussetzungen für eine multiple Regression geprüft wur-
den und im hinreichenden Maß bestanden.

Die erste hierarchische Regressionsanalyse erfolgte hinsichtlich der Skala Depressi-
vität. Es zeigt sich dabei, dass das Modell mit dem alleinigen Prädiktor Stresserleben
bereits mit 24% einen signifikanten Anteil (p  <.001) der Varianz des Prädiktors auf-
klärt (siehe Tabelle 3). Eine Zunahme des Stresserlebens geht mit einem Anstieg der
Depressionssymptomatik einher (β =.49), wobei der diesbezügliche Effekt als stark zu
bewerten ist. Die Berücksichtigung der wahrgenommenen sozialen Unterstützung
durch Ehrenamtliche (sowohl als Haupt- als auch als Moderationseffekt) führt zu kei-
ner signifikanten Verbesserung der Vorhersage des Kriteriums. Allerdings deuten die
Beta-Koeffizienten auf eine Verminderung der betrachteten Psychopathologie bei Zu-
nahme der sozialen Unterstützung hin.

Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der
Variable „Depressivität“ (n = 60)

Variable B SE (B) β

1. Schritt    
Stress .39 .09 .49***
2. Schritt    
Stress .38 .09 .46***
Unterstützung durch Ehrenamtliche -.11 .09 -.13
Stress x Unterstützung durch Ehrenamtliche -.12 .09 -.15

Anmerkungen. R2 =.24*** für Schritt 1; ∆ R2 =.05 für Schritt 2; *p  <.05; **p  <.01; *** p  <.001.

Die Skala Ängstlichkeit bildet in dem zweiten hierarchischen Regressionsmodell das
Kriterium. Auch bei diesem Modell geht mit einem Anstieg des Prädiktors Stresserle-
ben ein signifikanter Anstieg der betrachteten abhängigen Variable einher. Die Berück-
sichtigung der wahrgenommenen sozialen Unterstützung durch Ehrenamtliche führt
erneut zu keiner Steigerung der Vorhersagegenauigkeit des Modells (p  >.10; siehe Ta-
belle 4).

Tabelle 3:
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: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage
der Variable „Ängstlichkeit“ (n = 60)

Variable B SE (B) β

1. Schritt    
Stress .82 .24 .41**
2. Schritt    
Stress .82 .25 .40**
Unterstützung durch Ehrenamtliche .02 .25 .08
Stress x Unterstützung durch Ehrenamtliche -.24 .25 -.12

Anmerkungen. R2 =.16** für Schritt 1; ∆ R2 =.01 für Schritt 2; *p  <.05; **p  <.01; *** p  <.001.

Das abschließende Kriterium bildete die selbstberichtete Aggressivität bzw. Feindse-
ligkeit der Inhaftierten. Im ersten Schritt der hierarchischen Regression konnten durch
den Faktor Stress 14% der Varianz aufgeklärt werden (siehe Tabelle 5). Es handelt sich
um einen signifikanten Effekt von mittlerer Stärke (β  =.38; p  =.003). Erhöhtes Stresser-
leben geht in diesem Zusammenhang erneut mit einer größeren psychischen Sym-
ptombelastung einher. Zu einer überzufälligen Verbesserung der Vorhersagekraft des
Modells kam es im zweiten Schritt der hierarchischen Regression (∆ R2 =.10), denn
hinsichtlich der nun betrachteten Symptomatik besteht ein signifikanter Moderations-
effekt, demzufolge die wahrgenommene soziale Unterstützung durch Ehrenamtliche
den positiven Zusammenhang zwischen Stresserleben und der eigenen Aggressivität
bzw. Feindseligkeit abmildert (β  = -.23; p  <.05). Der Haupteffekt der Stressbelastung
besteht dabei fort (β  =.35; p  =.005). Ein signifikanter Haupteffekt der sozialen Unter-
stützung ergibt sich nicht (β  = .17;  p  =.15).

Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der
Variable „Aggressivität/Feindseligkeit“ (n = 60)

Variable B SE (B) β

1. Schritt    
Stress .72 .23 .38**
2. Schritt    
Stress .66 .23 .35**
Unterstützung durch Ehrenamtliche -.33 .23 -.17
Stress x Unterstützung durch Ehrenamtliche -.45 .23 -.23*

Anmerkungen. R2 =.14** für Schritt 1; ∆ R2 =.10* für Schritt 2; *p  <.05; **p  <.01; *** p  <.001.

Zur grafischen Veranschaulichung des Moderationseffektes der wahrgenommenen so-
zialen Unterstützung durch Ehrenamtliche wird in Abbildung 3 der Zusammenhang
zwischen Stresserleben und der Psychopathologie im Bereich der Aggressivität/Feind-
seligkeit jeweils für Personen mit hoher bzw. niedriger wahrgenommener Unterstüt-
zung verdeutlicht. Hierbei wird als Wert für niedrige wahrgenommene soziale Unter-

Tabelle 4

Tabelle 5:
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stützung der Mittelwert abzüglich einer Standardabweichung angenommen und für die
hohe Unterstützung der Mittelwert zuzüglich einer Standardabweichung.

Grafische Veranschaulichung des Moderationseffektes von wahrgenom-
mener sozialer Unterstützung durch Ehrenamtliche auf den Zusammen-
hang von Stresserleben und der Psychopathologie in der Facette Aggres-
sivität/Feindseligkeit

Diskussion

In der bisherigen Forschung zeigt sich eine erhöhte psychische Symptombelastung bei
Inhaftierten in der Bundesrepublik Deutschland (z.B. Dudeck et al., 2009; Ukere,
2012), was auch durch die Befunde in der vorliegenden Studie bestätigt wurde. Da
nach dem Stresspuffer-Modell von Cohen und Wills (1985) der Zusammenhang zwi-
schen Stresserleben und Psychopathologie durch das Ausmaß der wahrgenommenen
sozialen Unterstützung moderiert wird und somit ein Ansatzpunkt zur Verminderung
der psychischen Symptombelastung besteht, widmete sich diese Arbeit der sozialen
Unterstützung, die Inhaftierte insbesondere durch Ehrenamtliche erleben.

Auf deskriptiver Ebene konnte zunächst festgestellt werden, dass die befragten In-
haftierten ein hohes Maß an sozialer Unterstützung durch die sie begleitenden Ehren-
amtlichen erfahren und mit der Ausgestaltung dieser Hilfestellung insgesamt auch sehr
zufrieden sind. Inhaltliche Themen der betrachteten Vollzugshelferschaften bestehen

Abbildung 3:

4.
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vor allem im Besprechen der emotionalen Befindlichkeit, von Problemen mit Anstalts-
bediensteten und Mitgefangenen sowie von alltäglichen Dingen. Allerdings wird eben-
so die Hilfe durch typische Besucher als ausgeprägt erlebt. Dies steht im Einklang mit
Befunden von Hosser (2001), wonach Inhaftierte generell einen hohen Grad an sozia-
ler Unterstützung berichten. In Bezug auf Unterschiede zwischen Ehrenamtlichen und
typischen Besuchenden in der geleisteten Unterstützung konnte gezeigt werden, dass
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein signifikant höheres Maß an
informationsbezogener Unterstützung ausging. Die Inhaftierten berichteten beispiels-
weise, von den Ehrenamtlichen häufiger gute Tipps zu bekommen. Dieser Befund er-
scheint durchaus nachvollziehbar und plausibel, da die Vollzugshelferinnen und Voll-
zugshelfer in der Regel an vielfältigen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen (Leh-
mann et al., 2002; Theissen, 1990). Zudem ist die Betreuung auch explizit so angelegt,
da Inhaftierte von anderen Bezugspersonen in der Haft nur ein vergleichsweise gerin-
ges Maß an informationsbezogener Unterstützung erhalten (Hosser, 2001). Typische
Besucherinnen und Besucher unterstützten die Inhaftierten im Verhältnis zu ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dagegen stärker instrumentell. Auch die-
se Feststellung erscheint folgerichtig, insbesondere, da Ehrenamtlichen eine derartige
Unterstützung nach der Berliner Regelung teilweise untersagt (z.B. das Aushändigen
materieller Gütern) oder zumindest nicht Bestandteil ihres Aufgabenspektrums (z.B.
die vorrübergehende Aufnahme in den eigenen Haushalt) ist. Kein Unterschied zwi-
schen beiden Personengruppen ergab sich hinsichtlich des Grades an emotionaler Un-
terstützung. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Beziehung zwischen Inhaftierten
und ihren sonstigen Besucherinnen und Besuchern (vor allem Familienangehörige,
Partnerinnen/Partner, Freunde) ja normalerweise einen deutlich längeren Bestand hat
und somit eine höhere emotionale Verbundenheit erwarten lässt. Möglicherweise wird
der Effekt des längeren Bestehens der Beziehungen durch den Umstand kompensiert,
dass die Besuche durch die Ehrenamtlichen im Vergleich deutlich häufiger stattfinden.

Abschließend wurde statistisch geprüft, ob sich die von Cohen und Wills (1985) an-
genommene Beziehung zwischen wahrgenommener sozialer Unterstützung, Stresser-
leben und Psychopathologie replizieren lässt. Dabei konnte hinsichtlich aller betrach-
teten Facetten der Symptombelastung (Depressivität, Ängstlichkeit und Aggressivität/
Feinseligkeit) festgestellt werden, dass mit einem höheren Stressempfinden eine Ver-
stärkung der Psychopathologie einherging. Der moderierende Einfluss der wahrge-
nommenen sozialen Unterstützung durch Vollzugshelfer ließ sich hinsichtlich des Kri-
teriums der Aggressivität bzw. Feindseligkeit bestätigen. Demnach tragen Vollzugshel-
ferinnen und Vollzugshelfer durch die von ihnen ausgehende Unterstützung moderie-
rend dazu bei, dass hohes Stressempfinden seltener in einer aggressiven oder feindseli-
gen Psychopathologie mündet. Dieser empirische Befund liefert somit Evidenz für die
Annahme, dass Vollzugshelferschaften einen maßgeblichen Beitrag zur Resozialisie-
rung der Inhaftierten leisten, indem sie psychischen Beeinträchtigungen bei Gefange-
nen entgegenwirken (Brandt, 2012).
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Praktische Implikationen und Ausblick

Ausgehend von den dargestellten Befunden lassen sich Anknüpfungspunkte für weite-
re wissenschaftliche Forschungsprojekte erkennen. Zur Bestätigung der gefundenen
Zusammenhänge zwischen dem Stresserleben, der Psychopathologie der Inhaftierten
und der sozialen Unterstützung durch Ehrenamtliche wären primär längsschnittliche
Untersuchungen unter Einbindung umfangreicherer Stichproben anzuraten. Ergän-
zend wäre dabei auch die Einbindung einer Vergleichsgruppe von Inhaftierten zu über-
legen, die während des Beobachtungszeitraums nicht durch Ehrenamtliche begleitet
werden würden. Auf diese Weise könnten direkte Vergleiche (z. B. hinsichtlich der
Psychopathologie) zwischen Inhaftierten, die von Ehrenamtlichen begleitet werden,
und Gefangenen ohne ehrenamtliche Unterstützung durchgeführt werden. Um in die-
sem Zusammenhang auch den Aspekt hypothetisch ungleicher Ausgangsbedingungen
zu berücksichtigen, wäre insbesondere ein Warteliste-Kontrollgruppen-Design wün-
schenswert. Sollte sich dabei gleichfalls eine protektive Wirkung des ehrenamtlichen
Engagements zeigen, ergäben sich aussagekräftige Empfehlungen für die Praxis. Es wä-
re dann den Justizbehörden verstärkt anzuraten, ihre Bemühungen zur Anwerbung
von ehrenamtlich Mitarbeitenden im Justizvollzug deutlich zu erhöhen, denn die eh-
renamtlich Tätigen würden eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, das Risiko von
haftbedingten psychischen Beeinträchtigungen aufseiten der Inhaftierten zu reduzie-
ren. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine verstärkte Anwerbung
in keinem Fall unter der Prämisse der Kostenneutralität stehen sollte. Denn auch wenn
Ehrenamtliche ihr Engagement unentgeltlich zur Verfügung stellen, ist für eine not-
wendige Anwerbung, Qualifikation und Begleitung auch die Bereitstellung von finan-
ziellen Mitteln notwendig (vgl. Barth, 2002). Zudem sollte dabei überlegt werden, Eh-
renamtlichen generell eigene Aufwendungen für die Tätigkeitsausübung zu erstatten
(beispielsweise in Form von Fahrkarten und Arbeitsmaterialien). Es ist beachtenswert,
wenn Freiwillige ihre Freizeit für gemeinnützige Zwecke verwenden. Dafür sollten sie
nicht indirekt bezahlen müssen.
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